
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1985/3/11 V22/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1985

Index

L8 Boden- und Verkehrsrecht

L8000 Raumordnung

Norm

B-VG Art116 Abs1

B-VG Art118 Abs3 Z9

B-VG Art118 Abs4

B-VG Art139 Abs1 / Individualantrag

Verordnung der Vlbg Landesregierung über die Festlegung von überörtlichen Freiflächen in der Talsohle des

Rheintales. LGBl 8/1977

Rechtssatz

Art139 Abs1 B-VG; Antrag der Marktgemeinde Wolfurt auf Aufhebung eines Teiles der V der Vbg. Landesregierung über

die Festlegung überörtlicher Frei<ächen in der Talsohle des Rheintales, LGBl. 8/1977, als gesetzwidrig; keine

Antragslegitimation - keine Berührung des Rechtes der Gemeinde auf Selbstverwaltung durch eine V wie die hier

angefochtene

Entscheidungstexte

V 22/84

Entscheidungstext VfGH Beschluss 11.03.1985 V 22/84

Schlagworte

Raumordnung, Flächenwidmungsplan, Planungsakte (Flächenwidmungsplan), Selbstverwaltungsrecht, VfGH /

Individualantrag
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